
RICHTLINIEN 

für schriftliche Arbeiten bei Dr. Yvonne Schmidt

1. Alle schriftlichen Arbeiten müssen mit einer klaren rechtlichen/politischen 

Fragestellung beginnen und mit einer Schlussfolgerung enden. Die bloße 

Zusammenfassung des behandelten Themas reicht als Schlussfolgerung nicht 

aus. 

2. Die Arbeiten müssen ein Inhalts- und Literaturverzeichnis enthalten, wobei das 

Literaturverzeichnis in alphabetischer Anordnung gestaltet sein soll und auch 

Internetliteratur mit Angabe von genauem Titel sowie URL inkl. Datum der letzten 

Abfrage anzuführen hat. 

3. Die Ausführungen sind mit Fuß- bzw. Endnoten in einheitlicher Zitierweise zu 

belegen. 

4. Der Umfang soll ca. 10 Seiten umfassen. 

5. Letztmöglicher Abgabetermin: Tag der Klausur im jeweiligen Semester. Nur 

aus wichtigen Gründen kann einvernehmlich und nach Genehmigung durch den 

Studiendekan (!) ein späterer Abgabetermin festgelegt werden. 

6. Für weitere Details siehe die Richtlinien für die Verfassung schriftlicher Arbeiten 

auf der Homepage von Univ.-Prof. Dr. Kirsten Schmalenbach.

ACHTUNG: Der Text muss selbständig formuliert werden. Die Verwendung 

ungekennzeichneter Texte anderer Autoren oder das Kopieren aus dem Internet 

stellen Plagiate dar und haben die Bewertung mit "nicht genügend" ohne 

Wiederholungsmöglichkeit zur Folge. 


